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Erwägungen

E. 1
X.________ stellte am 22. September 2011 Strafanzeige gegen die Polizeibeamten
B.________ und A.________ u.a. wegen Körperverletzung. Das Obergericht des Kantons
Zürich erklärte die Polizisten am 16. Juni 2015 in zweiter Instanz des mehrfachen
Amtsmissbrauchs, des Hausfriedensbruchs sowie der einfachen Körperverletzung schuldig
und verurteilte sie zu bedingt vollziehbaren Geldstrafen. Auf die Zivilansprüche von
X.________ trat es nicht ein.

Das Bundesgericht hiess am 14. März 2016 die von den Beurteilten gegen diesen Entscheid
erhobenen Beschwerden gut und hob das angefochtene Urteil auf (Verfahren
6B_1024/2015 und 6B_1033/2015). Auf eine von X.________ gegen den Zivilpunkt
geführte Beschwerde trat das Bundesgericht mit Entscheid vom 17. November 2015 nicht
ein (Verfahren 6B_1048/2015).

Mit Urteil vom 4. Oktober 2016 sprach das Obergericht des Kantons Zürich die
Polizeibeamten vollumfänglich frei.

Der Beschwerdeführer gelangt an das Bundesgericht mit dem sinngemässen Antrag auf
Aufhebung des angefochtenen Urteils und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz.

E. 2
Der Privatkläger ist zur Beschwerde in Strafsachen legitimiert, wenn der angefochtene
Entscheid sich auf die Beurteilung seiner Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit.
b Ziff. 5 BGG). In erster Linie geht es um Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung
gemäss Art. 41 ff. OR , die üblicherweise vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden
müssen. Der Privatkläger muss im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen
Gründen sich der angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderung auswirken
kann ( BGE 141 IV 1 E. 1.1 mit Hinweisen).

E. 3
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Feststellung des Sachverhalts, namentlich in
Bezug auf die erlittene Verletzung am Mittelgelenk des linken Zeigefingers. Aus seinen
Ausführungen ergibt sich indes nicht, inwiefern die Vorinstanz den rechtserheblichen
Sachverhalt offensichtlich unrichtig im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG bzw. willkürlich im
Sinne von Art. 9 BV festgestellt hätte oder sonstwie gegen das schweizerische Recht im
Sinne von Art. 95 BGG verstossen haben könnte. Die Beschwerde genügt den
Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG nicht. Ohne dass
sich das Bundesgericht zu allen Vorbringen ausdrücklich äussern müsste, ist auf die
Beschwerde im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 4



Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist in Anwendung von Art. 64 BGG abzuweisen,
weil die Rechtsbegehren aussichtslos erschienen. Der finanziellen Lage des
Beschwerdeführers kann bei der Bemessung der Gerichtskosten Rechnung getragen werden
( Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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